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Grundsatzpositionen der Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 

 
 
Informationen sind die Basis einer Demokratie. Sie sind Grund- und Treibstoff des Prozes-
ses der öffentlichen Meinungsbildung. Transparenz schafft Vertrauen zwischen Politik, 
Verwaltung und Bevölkerung. Das Recht auf Zugang zu Informationen stellt ein zentrales 
Element zur Regelung des Informationsflusses von staatlichen Stellen zu Bürgerinnen und 
Bürgern in Deutschland dar. Die Informationsfreiheitsbeauftragten der Länder wenden sich 
mit den folgenden Forderungen zunächst an die Bundespolitik mit dem Ziel, dass sie im 
Rahmen ihrer Kompetenzen diesen Grundaussagen zur Geltung verhilft. Auch gegenüber 
der Landespolitik sollen diese Forderungen als grundsätzliche Anregungen zur Weiterent-
wicklung und zum Ausbau der informatorischen Rechtsstellung des Einzelnen auch ge-
genüber der Landespolitik dienen. 
 
 
I. Informationsfreiheit in die Verfassungen! 
 
Der Anspruch auf freien Zugang zu amtlichen Informationen soll in das Grundgesetz 
und in die Landesverfassungen aufgenommen werden 
 
In dem Beschluss vom 20. Juni 2017 (1 BvR 1978/13) stellt das Bundesverfassungsge-
richt  fest, dass sich der Verfassungsrang der Informationszugangsfreiheit aus Art. 5 Abs. 
1 Satz 1 Grundgesetz herleitet, jedenfalls soweit der Gesetzgeber eine einfachgesetzliche 
Regelung getroffen hat. Wer die Informationsfreiheit ernst nimmt, kann sie nicht in das Be-
lieben des Gesetzgebers stellen.  Deshalb ist die explizite Normierung im Grundgesetz 
erforderlich. Damit wäre für die Länder, die immer noch kein Recht auf voraussetzungs-
losen Zugang haben, die Pflicht verbunden, ein solches Recht einfachgesetzlich zu veran-
kern. Auch im Jahr 2017 verfügt ein Viertel der Länder immer noch nicht über ein Informa-
tionsfreiheitsgesetz.  
 
 
II. Ein Gesetz für den Informationszugang! Hin zu Transparenzgesetzen!  
 
Zusammenfassung der verschiedenen Informationsfreiheitsgesetze in einem Gesetz 
und Weiterentwicklung zu Transparenzgesetzen mit umfassenden 
Veröffentlichungspflichten 
 
Bestehende Informationszugangsansprüche in unterschiedlichen Informationsfreiheits- 
bzw. Transparenz- und Fachgesetzen sollten verstärkt zusammengefasst werden. Die An-
sprüche auf Einsicht in Verwaltungsakten und auf Zugang zu sonstigen Informationen 
öffentlicher Stellen sind derzeit auf eine Vielzahl von Einzelvorschriften verteilt: Sie finden 
sich in den Informationsfreiheitsgesetzen, in den Umweltinformationsgesetzen, im Ver-
braucherinformationsgesetz und in diversen weiteren Gesetzen. Dabei werden vergleich-
bare Sachverhalte unterschiedlich geregelt, etwa die Voraussetzungen für den Informa-
tionszugang, die Fristen zur Beantwortung von Anfragen, die Gebühren, welche für den 
Informationszugang zu entrichten sind, und die Rechte auf Anrufung der Informationsfrei-
heitsbeauftragten. Diese Zersplitterung erschwert die Wahrnehmung der Informations-
rechte und trägt zu Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung durch die Behörden bei. 
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Zukünftig sollten die Vorschriften so gestaltet werden, dass ein Höchstmaß an Transpa-
renz und Bürgerfreundlichkeit erreicht wird.  
 
Neben diesen anzustrebenden Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger bei der 
Durchsetzung ihrer Informationszugangsansprüche ist die Weiterentwicklung der jewei-
ligen Informationsfreiheitsgesetze zu Transparenzgesetzen ein wichtiges Anliegen. Solche 
Gesetze verbinden den individuellen, antragsgebundenen Informationszugangsanspruch 
mit der Verpflichtung öffentlicher Stellen, bestimmte Informationen von sich aus und 
antragsunabhängig auf Informationsplattformen im Internet zu veröffentlichen. Derartige 
gesetzliche Veröffentlichungspflichten erhöhen die Verwaltungstransparenz, die Nachvoll-
ziehbarkeit, Akzeptanz und Kontrolle behördlicher Entscheidungsprozesse.  
 
Die Verwaltung soll zukünftig ihre Daten automatisch zur Verfügung stellen. Ausnahmen 
für die Nichtzurverfügungstellung müssen begründet werden. Das wirtschaftliche Potential 
von offenen Verwaltungsdaten wird bisher nicht ausreichend genutzt.  
 
 
III. Nachrichtendienste ins IFG! 
 
Erweiterung des Anwendungsbereichs der Informationsfreiheitsgesetze durch 
Abschaffung der Bereichsausnahme für die Nachrichtendienste 
 
Die Informationsfreiheitsbeauftragten der Länder halten die in § 3 Nr. 8 IFG normierte Be-
reichsausnahme für die Nachrichtendienste für nicht erforderlich. Es läuft dem Transpa-
renzgedanken zuwider, dass ein kompletter Verwaltungsbereich vom Informationsfrei-
heitsgesetz ausgenommen wird. Die Regelung führt dazu, dass die Nachrichtendienste im 
Fall eines Antrages nicht begründen müssen, warum eine Information nicht herauszuge-
ben ist. Das bedeutet zudem, dass auch nicht-geheimhaltungsbedürftige Informationen 
zurückbehalten werden können.  
 
Die Informationsfreiheitsbeauftragten stellen mit ihrer Forderung nicht den Geheimnis-
schutz an sich in Frage. Sie sind vielmehr der Ansicht, dass es ausreicht, wenn sich die 
Nachrichtendienste hinsichtlich der Herausgabe bzw. Nichtherausgabe von Informationen 
auf die Ausschlusstatbestände des Informationsfreiheitsgesetzes berufen können. Somit 
wären die Nachrichtendienste dazu verpflichtet, ihre Entscheidungen zu begründen. 
 
Vergleiche mit Bundesländern wie beispielsweise Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und 
Mecklenburg-Vorpommern zeigen, dass die Verfassungsschutzbehörden auch ohne Be-
reichsausnahme nicht auf Geheimnisschutz verzichten müssen.  
 
 
IV. Abschaffung unnötiger Ausnahmen! 
 
Beschränkungen der Ausnahmeregelungen auf das verfassungsrechtlich zwingend 
gebotene Maß auf der Grundlage der Evaluierung des IFG Bund 
 
Bei der Regelung ihrer Informationsfreiheitsgesetze haben sich zahlreiche Länder in der 
Vergangenheit am Informationsfreiheitsgesetz des Bundes orientiert, das für sie eine Vor-
bildfunktion hatte. Nach dessen Evaluierung im Jahr 2012 ergibt sich für den Bund und 
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damit inzident auch für diejenigen Bundesländer, die mit ihrem Landesrecht dem Bund 
gefolgt waren, erheblicher Reformbedarf. So ist etwa eine Reduzierung und Harmoni-
sierung der Ausschlussgründe, die einem Informationszugang entgegenstehen können, 
angezeigt. Zu viele, teilweise redundante und sich überschneidende Ausschlussgründe 
konterkarieren Open Data, Open Government und damit Bürgerbeteiligung und Demokra-
tie. Eine allgemeine Güterabwägung zwischen Informations- und Geheimhaltungsinte-
resse (public interest test) ist daher als Korrektiv erforderlich.  
 
 
V. Mehr Transparenz in der Drittmittelforschung! 
 
Sicherstellung von Transparenz der Kooperationen zwischen privaten und 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
 
Unternehmensfinanzierte Forschung gewinnt zunehmende Bedeutung für die Hochschu-
len in der Bundesrepublik Deutschland. Deutschlandweit ist eine große Anzahl von Lehr-
stühlen direkt oder indirekt von Unternehmen finanziert. Oft sind Ziele und Umfang der 
Förderung für Außenstehende nicht erkennbar. Für eine Einordnung der Forschungser-
gebnisse und deren Bewertung ist die Kenntnis dieser Hintergründe jedoch bedeutsam. 
Die Freiheit von Forschung und Wissenschaft lebt von einer offenen Diskussion; die Ge-
heimhaltung von Zusammenhängen kann diese Freiheiten einengen. 
 
Einer verborgenen Einflussnahme auf Forschungsgegenstände, Forschungsergebnisse 
und auf deren Veröffentlichung kann durch eine konsequente Politik der Offenheit begeg-
net werden. Deshalb sollten Kooperationsverträge zwischen Wissenschaft und Unterneh-
men grundsätzlich offengelegt werden. Die Pflicht zur Veröffentlichung der Verträge darf 
nur zurücktreten, soweit und solange die Bekanntgabe geschützte Interessen beeinträch-
tigt. 
 
Die regelmäßige Offenlegung der Finanzierung von Forschungsprojekten ist nach Auffas-
sung der Informationsfreiheitsbeauftragten ein geeignetes Instrument, um die Freiheit der 
Forschung zu schützen, indem einseitige Abhängigkeiten oder auch nur deren Anschein 
vermieden werden. Eine bloße Selbstverpflichtung der Universitäten und Forschungsein-
richtungen ist hierfür nicht ausreichend. Die Informationsfreiheitsbeauftragten der Länder 
fordern konsequente gesetzliche Regelungen zugunsten der Transparenz von drittmittel-
geförderter Forschung in Bund und Ländern. 
 




